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Termine Februar 2010 
Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern fällig werden: 

Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch 
  Überweisung1 Scheck2 
Lohnsteuer, 
Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag3 

10.2.2010 15.2.2010 5.2.2010 

Kapitalertragsteuer, 
Solidaritätszuschlag 

Ab dem 1.1.2005 ist die Kapitalertragsteuer sowie der darauf 
entfallende Solidaritätszuschlag zeitgleich mit einer erfolgten 
Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das zuständige 
Finanzamt abzuführen. 

Umsatzsteuer4 10.2.2010 15.2.2010 5.2.2010 
Umsatzsteuer-
Sondervorauszahlung5 

10.2.2010 15.2.2010 5.2.2010 

Gewerbesteuer 15.2.2010 18.2.2010 12.2.2010 
Grundsteuer 15.2.2010 18.2.2010 12.2.2010 
Sozialversicherung6 24.2.2010 entfällt entfällt 

Termine März 2010 
Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern fällig werden: 

Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch 
  Überweisung1 Scheck2 
Lohnsteuer, 
Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag3 

10.3.2010 15.3.2010 6.3.2010 

Kapitalertragsteuer, 
Solidaritätszuschlag 

Ab dem 1.1.2005 ist die Kapitalertragsteuer sowie der darauf 
entfallende Solidaritätszuschlag zeitgleich mit einer 
Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das zuständige 
Finanzamt abzuführen. 

Einkommensteuer, 
Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag 

10.3.2010 15.3.2010 6.3.2010 

Körperschaftsteuer, 
Solidaritätszuschlag 

10.3.2010 15.3.2010 6.3.2010 

Umsatzsteuer4 10.3.2010 15.3.2010 6.3.2010 
Sozialversicherung6 29.3.2010 entfällt entfällt 
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1 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem 
Anmeldungszeitraum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf 
einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Bei einer Säumnis der 
Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig 
erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt. 

2 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks 
beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

3 Für den abgelaufenen Monat. 
4 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat; bei Vierteljahreszahlern 

mit Dauerfristverlängerung für das vorangegangene Kalendervierteljahr. 
5 Vgl. Information „Dauerfristverlängerung für Umsatzsteuer-Vorauszahlungen“. 
6 Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich auf den drittletzten 

Bankarbeitstag des laufenden Monats vorgezogen worden. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt 
sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für die 
Beitragsnachweise. Diese müssen dann bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 22.2.2010 
bzw. 24.3.2010) an die jeweilige Einzugsstelle übermittelt werden. Wird die Lohnbuchführung durch extern 
Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa 10 Tage vor dem Fälligkeitstermin an den 
Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf 
einen Tag nach Feiertagen fällt. 
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Umsatzsteuer bei Beherbergungsleistungen ab 01.01.2010  
 
Die OFD Karlsruhe hat Hinweise zur Abgrenzung zwischen einer begünstigten Über-
nachtungsleistung und einer nicht begünstigten anderen Leistungen bereitgestellt. Nach 
dem Wachstumsbeschleunigungsgesetzes unterliegen dem ermäßigten Steuersatz von 7 % 
(§ 12 Abs. 2 Nr. 11 UStG) ab 1.1.2010 die Vermietung und Verpachtung von Wohn- und 
Schlafräumen, die ein Unternehmer zur kurzfristigen Beherbergung von Fremden bereithält, 
sowie die kurzfristige Vermietung von Campingflächen. Der ermäßigte Satz gilt nicht für 
Leistungen, die nicht unmittelbar der Vermietung dienen, auch wenn diese Leistungen mit 
dem Entgelt für die Vermietung abgegolten sind.  
 
Nach der Gesetzesbegründung umfasst die Steuersatzermäßigung sowohl die Umsätze des 
klassischen Hotelgewerbes als auch kurzfristige Beherbergungen in Pensionen, Fremden-
zimmern und vergleichbaren Einrichtungen sowie die kurzfristige Überlassung von 
Campingflächen. Nicht von der Steuerermäßigung umfasst sind die Verpflegung, insbe-
sondere das Frühstück, der Zugang zu Kommunikationsnetzen (insbesondere Telefon und 
Internet), die TV-Nutzung („pay by view“), die Getränkeversorgung aus der Minibar, 
Wellnessangebote, Überlassung von Tagungsräumen, sonstige Pauschalangebote usw., 
auch wenn diese Leistungen mit dem Entgelt für die Beherbergung abgegolten sind.  
 
Vorbehaltlich einer anderweitigen Regelung auf Bundesebene kann wie folgt verfahren 
werden:  
 
Frühstück:  
 
Frühstück wird gesondert berechnet: Das auf das Frühstück entfallende Entgelt unterliegt 
dem Regelsteuersatz. Werden die Zimmer wahlweise mit und ohne Frühstück angeboten, 
unterliegt der Mehrbetrag, der für das Frühstück zu entrichten ist, dem Regelsteuersatz.  
 
Frühstück ist im Übernachtungspreis enthalten oder wird kostenlos zur Übernachtung 
angeboten: Welcher Anteil des Übernachtungspreises auf das Frühstück entfällt, richtet sich 
nach der Preiskalkulation des Unternehmers. Es ist nicht zu beanstanden, wenn der 
Unternehmer in Anlehnung an die lohnsteuerlichen Regelungen einen Betrag von 4,80 € 
(brutto) für das Frühstück ansetzt.  
 
Telefon, Internet und Fernsehgerät:  
 
Allein für die Ausstattung eines Hotelzimmers mit Telefon, Internetanschluss und 
Fernsehgerät ist kein Betrag aus dem Übernachtungsentgelt herauszurechnen. Die 
Gebühren für die Telefon- oder Internetnutzung unterliegen dem Regesteuersatz. Dasselbe 
gilt, wenn für die TV-Nutzung gesonderte Gebühren entstehen („pay by view“, Pay-TV).  
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Überlassung von Tagungsräumen:  
 
Wird für die Überlassung von Tagungsräumen kein gesondertes Entgelt berechnet und 
erhöht sich auch der Übernachtungspreis nicht, ist davon auszugehen, dass die Über-
lassung der Tagungsräume unentgeltlich erfolgt.  
 
Wellnessangebote:  
 
Das Entgelt für Wellnessleistungen unterliegt grundsätzlich dem Regelsteuersatz. Soweit 
das Wellnessangebot auf die Benutzung eines Schwimmbades oder einer Sauna entfällt, ist 
– entgegen Abschn. 171 Abs. 1 Satz 2 und 3 UStR – der ermäßigte Steuersatz (§ 12 Abs. 2 
Nr. 9 UStG) anzuwenden. Ist mit dem Übernachtungsentgelt die Benutzung von 
Wellnesseinrichtungen abgegolten und erhöht sich auch der Übernachtungspreis nicht, wird 
diese Leistung – soweit sie in Anspruch genommen wird – unentgeltlich erbracht. Bei sog. 
Wellnesspauschalen (d. h. Übernachtung, Verpflegung und Nutzung gewisser Wellness-
angebote) ist es nicht zu beanstanden, wenn der Betrag, der ohne Wellness- und 
Verpflegungsangebot als Entgelt für die entsprechende Anzahl von Übernachtungen 
anfallen würde, als ermäßigt besteuerte Beherbergungsleistung behandelt wird.  
 
Silvesterarrangement:  
 
Wird ein Silvesterarrangement mit Übernachtung vom 31.12.2009 zum 1.1.2010 angeboten, 
unterliegt der Entgeltanteil für die Übernachtungsleistung dem ermäßigten Steuersatz, da 
diese nach dem 1.1.2010 erbracht ist (Abschn. 177 Abs. 3 UStR). 
 
 

Unternehmereigenschaft setzt Vergütungsrisiko voraus 
 
Eine Person ist nur dann Unternehmer im Sinne des Umsatzsteuerrechts, wenn sie 
selbstständig tätig ist. Die für und gegen die Selbstständigkeit sprechenden Gesichtspunkte 
sind unter Berücksichtigung des Gesamtbilds der Verhältnisse gegeneinander abzuwägen. 
Dabei kommt nach Auffassung des BFH (v. 25.6.2009, V R 37/08, BFH/NV 2009, S. 1749) 
dem Handeln auf eigene Rechnung und Gefahr (Vergütungsrisiko) besondere Bedeutung 
zu. Wird eine Vergütung für Ausfallzeiten nicht gezahlt, spricht dies für Selbstständigkeit; ist 
die Person von einem Vermögensrisiko der Erwerbstätigkeit freigestellt, spricht dies gegen 
Selbstständigkeit. Ob jemand selbstständig tätig ist, soll im Umsatzsteuer-, Ertragsteuer- 
und Sozialversicherungsrecht nach den gleichen Grundsätzen entschieden werden. Eine 
Bindungswirkung besteht allerdings nicht. 
 
Ist die Person Unternehmer im Sinne des Umsatzsteuerrechts, aber ausnahmsweise 
gleichwohl sozialversicherungspflichtig, gehören die vom Auftraggeber gezahlten Sozial-
versicherungsbeiträge nach Auffassung des Bundesfinanzhofs nicht zum umsatzsteuer-
pflichtigen Entgelt. Öffentlich-rechtliche Abgaben, die der Leistungsempfänger aufgrund 
einer ihn treffenden Verpflichtung zu entrichten hat, erhöhen nicht die umsatzsteuerliche 
Bemessungsgrundlage. 
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Frist für zusammenfassende Meldung soll ab Juli 2010 
verkürzt werden 
 
Die Bundesregierung hat einen Gesetzesentwurf zur „Umsetzung steuerlicher EU-Vorgaben 
sowie zur Änderung steuerlicher Vorschriften“ vorgelegt. Eine der Vorgaben der EU ist, die 
Frist zur Abgabe der Zusammenfassenden Meldungen (ZM) bei innergemeinschaftlichen 
Warenlieferungen und Lieferungen zu verkürzen. Der Entwurf sieht vor, dass ein Unter-
nehmer bis zum 25. Tag nach Ablauf jedes Kalendermonats (Meldezeitraum), in dem er 
innergemeinschaftliche Warenlieferungen ausgeführt hat, dem Bundeszentralamt für 
Steuern eine ZM zu übermitteln hat, in der er die entsprechenden Angaben zu machen hat. 
 
Soweit die Summe der Bemessungsgrundlagen für innergemeinschaftliche Waren-
lieferungen weder für das laufende Kalendervierteljahr noch für eines der vier 
vorangegangenen Kalendervierteljahre jeweils mehr als 50.000 € beträgt, kann die ZM bis 
zum 25. Tag nach Ablauf des Kalendervierteljahres übermittelt werden. Übersteigt die 
Summe der Bemessungsgrundlage für innergemeinschaftliche Warenlieferungen und für 
Lieferungen im Laufe eines Kalendervierteljahres 50.000 €, hat der Unternehmer bis zum 
25. Tag nach Ablauf des Kalendermonats, in dem dieser Betrag überschritten wird, eine ZM 
für diesen Kalendermonat und die bereits abgelaufenen Kalendermonate dieses Kalender-
vierteljahres zu übermitteln. Vom 1. Juli 2010 bis zum 31. Dezember 2011 tritt an die Stelle 
des Betrags von 50.000 € der Betrag von 100.000 €. 
 
Für Unternehmer, die im übrigen Gemeinschaftsgebiet steuerpflichtige sonstige Leistungen 
ausgeführt haben, für die sie für in einem anderen Mitgliedstaat ansässige Leistungs-
empfänger die Steuer dort schulden, gilt Ähnliches. 
 
Die voraussichtlich am 1.7.2010 in Kraft tretende Regelung wird in der Praxis Probleme 
aufwerfen. Falls Dauerfristverlängerung zur Abgabe der Umsatzsteuervoranmeldungen 
beantragt worden ist, fallen die Abgabefristen auseinander. Unternehmen müssen ab 
Juli 2010 die Buchführungsunterlagen erheblich früher beim Steuerberater einreichen. 
 
 

Unternehmereigenschaft von juristischen Personen des 
öffentlichen Rechts  
 
Juristische Personen des öffentlichen Rechts unterliegen nur mit ihren Betrieben 
gewerblicher Art der Umsatzsteuer. Nach Auffassung des BFH (v. 20.8.2009, V R 30/06, 
BFH/NV 2009, S. 2080) sind Betriebe gewerblicher Art nur dann Unternehmer, wenn sie 
„wirtschaftlich“ tätig sind. Eine wirtschaftliche Betätigung setzt voraus, dass der Betrieb 
gewerblicher Art Leistungen gegen Entgelt auf privatrechtlicher Grundlage erbringt und nicht 
auf Grundlage der eigens für ihn geltenden öffentlich-rechtlichen Regelungen tätig wird. 
Damit wird gewährleistet, dass Betriebe gewerblicher Art umsatzsteuerlich privaten 
Unternehmern gleichgestellt werden und sie umsatzsteuerlich keinen Wettbewerbsvorteil 
haben. 



 

  

 5 

Februar 2010 

 

Umsatzsteuerfreiheit von Versicherungs-/Untervertretern 
 
Versicherungs- und Rückversicherungsumsätze einschließlich der dazugehörenden Dienst-
leistungen von Versicherungsmaklern und -vertretern sind von der Umsatzsteuer befreit. 
Kern der steuerbefreiten Tätigkeit ist es, am Abschluss von Versicherungen interessierte 
Personen zu finden und mit dem Versicherer zusammenzubringen. Die Vermittlungstätigkeit 
ist auf den Abschluss eines einzelnen Geschäfts gerichtet. Sie kann in einer Nachweis-, 
Kontaktaufnahme- oder Verhandlungstätigkeit bestehen. Nicht erforderlich ist, dass dies 
durch eine Person allein geschieht. Es können auch verschiedene Mitwirkende jeweils einen 
Teil der die Vermittlung betreffenden Arbeit leisten. Auch ist es nicht erforderlich, dass die 
Leistungen jeder beteiligten Person direkt und unmittelbar gegenüber dem Lebensver-
sicherer erbracht werden. Es reicht aus, wenn sie für einen Hauptvermittler erbracht werden. 
Eine Abgrenzung zwischen umsatzsteuerpflichtiger und -steuerfreier Tätigkeit ist insoweit 
vorzunehmen, als Leistungen, die keinen spezifischen und wesentlichen Bezug zu 
Vermittlungsgeschäften aufweisen: nicht steuerbefreit sind etwa die Festsetzung und 
Auszahlung der Provision, das Halten der Kontakte zu und die Weitergabe von 
Informationen an Versicherungsvertreter oder die Abwicklung von Schäden (BFH 
v. 28.5.2009, V R 7/08, DStR 2009, S. 1755) 
 
 
 

Umsatzsteuer in Insolvenz 
 
In einem Insolvenzverfahren ist zwischen Insolvenzforderungen und Masseverbindlichkeiten 
zu unterscheiden. Gehört eine Steuer zu den Insolvenzforderungen, muss das Finanzamt 
sie zur Tabelle anmelden und erhält ggf. nur die Insolvenzquote ausgezahlt. Gehört die 
Steuer zu den Masseverbindlichkeiten, erlässt das Finanzamt einen Steuerbescheid; der 
Insolvenzverwalter muss die Forderung vollständig vorab aus der Insolvenzmasse 
begleichen. 
 
In Bezug auf die Umsatzsteuer hat der BFH (v. 30.4.2009, V R 1/06, DStRE 2009, S. 1064) 
entschieden, dass diese eine Masseverbindlichkeit darstellt, wenn die Leistung im Zeitpunkt 
der Eröffnung des Insolvenzverfahrens noch nicht erbracht war und der Insolvenzverwalter 
die Erfüllung des Vertrags verlangt. Soweit der Unternehmer das vereinbarte Entgelt bereits 
vor der Eröffnung vereinnahmt hat, ist dieser Betrag von der Umsatzsteuer abzuziehen. 
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Beispiel:  
 
Unternehmer U erhält den Auftrag, ein Gebäude zu errichten, Werklohn 100.000 € zzgl. USt. 
Er versteuert seine Leistungen nach vereinbarten Entgelten. Nach Ausschachten der 
Baugrube und dem Hochziehen der Kellerwände wird über sein Vermögen das 
Insolvenzverfahren eröffnet. Der Insolvenzverwalter wählt Vertragserfüllung und stellt das 
Gebäude fertig. Die Umsatzsteuer von 19.000 € gehört zur Masseverbindlichkeit. Es ist nicht 
ein fiktiver Betrag für die Ausschacht- und Kellerarbeiten anzusetzen und die fiktiv hierauf 
entfallende Umsatzsteuer als Insolvenzforderung zu behandeln. 
 
Erhält U nach dem Ausschachten eine Abschlagszahlung in Höhe von 20.000 € zzgl. 
3.800 € USt, beträgt die Masseverbindlichkeit noch (19.000-3.800) 15.200 €. Hat U die 
3.800 € noch nicht an das Finanzamt abgeführt, handelt es sich insoweit um eine 
Insolvenzforderung. 
 
 
 

Einkommensteuererstattungen bei Nettolohnvereinbarung 
 
Ein Unternehmen hatte mit seinen Arbeitnehmern Nettolohnvereinbarungen getroffen. Kam 
es im Rahmen von Einkommensteuerveranlagungen der Arbeitnehmer zu Erstattungen, 
wurden diese an den Arbeitgeber abgetreten. Im Zeitpunkt der Erstattung kürzte der Arbeit-
geber den jeweiligen Nettolohn des Arbeitnehmers um den Erstattungsbetrag. Von dem so 
gekürzten Nettobetrag ausgehend, wurde der Bruttolohn und die darauf entfallende 
Lohnsteuer für diesen Monat errechnet. 
 
Nach einem Urteil des Bundesfinanzhofs (v. 30.7.2009, VI R 29/06, DStR 2009, S. 2140) ist 
der Erstattungsbetrag entgegen der Vorgehensweise des Arbeitgebers vom Brutto-
arbeitslohn des Arbeitnehmers abzuziehen. Die ungekürzte Auszahlung des monatlichen 
Nettolohns und die Rückzahlung von im Vorjahr zunächst überhöht vereinnahmten Gehalts-
zahlungen sind zwei Zahlungsvorgänge. Sie sind getrennt voneinander zu betrachten. 
 
 

Lohnsteuer bei sonstigem Bezug nach Wechsel von 
unbeschränkter in beschränkte Steuerpflicht 
 
Die Lohnsteuer für Einmalzahlungen im Laufe des Jahres (sonstiger Bezug) wird nach 
einem besonderen Verfahren berechnet. Vereinfacht dargestellt wird die Lohnsteuer für 
einen hochgerechneten Jahresarbeitslohn auf der Grundlage der aktuellen laufenden 
Bezüge verglichen mit der Lohnsteuer, die sich nach dem gleichen Verfahren unter 
Berücksichtigung des abzurechnenden Einmalbezugs ergibt. Der Differenzbetrag aus der 
Jahrestabelle ist die Lohnsteuer auf den sonstigen Bezug. 
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Zwei Arbeitnehmer eines japanischen Konzerns waren im laufenden Kalenderjahr in ihre 
Heimat zurückgekehrt. Damit war auch die unbeschränkte Steuerpflicht erloschen. Die 
ehemaligen Mitarbeiter erhielten abschließende Bonuszahlungen, die im Zeitraum ihrer 
beschränkten Steuerpflicht abgerechnet werden mussten. Der Arbeitgeber ließ die während 
der Zeit der unbeschränkten Steuerpflicht gezahlten Arbeitslöhne bei der Berechnung der 
Lohnsteuer außer Betracht. Dies widerspricht nach Auffassung des Bundesfinanzhofs 
(v. 25.8.2009, I R 33/08, BFH/NV 2009, S. 2033) dem Sinn und Zweck der gesetzlichen 
Vorschrift. In solchen Fällen sind für die Lohnsteuerberechnung die während der Zeit der 
unbeschränkten Steuerpflicht gezahlten Arbeitslöhne zur Ermittlung eines hochgerechneten 
Jahresarbeitslohns mit einzubeziehen. 
 
 

Entfernungspauschale und tatsächliche Kosten bei „park 
and ride“ 
 
Eine Arbeitnehmerin nutzte für ihre Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte täglich 
sowohl das eigene Auto als auch öffentliche Verkehrsmittel. Für die mit dem Auto 
zurückgelegte Strecke setzte sie die Entfernungspauschale an, für die Benutzung einer 
Straßenbahn die tatsächlichen Kosten. Das Finanzamt ließ nur den Abzug der 
Entfernungspauschale für den gesamten Arbeitsweg zu. 
 
Der Bundesfinanzhof (v. 26.3.2009, VI R 25/08, BFH/NV 2009, S. 1619) teilte die 
Rechtsauffassung der Arbeitnehmerin. Werbungskosten sind auch die Aufwendungen des 
Arbeitnehmers für seinen Arbeitsweg. Zur Abgeltung dieser Aufwendungen ist für jeden 
Arbeitstag, an dem der Arbeitnehmer seine Arbeitsstätte aufsucht, eine Entfernungs-
pauschale für jeden vollen Kilometer seines Arbeitswegs anzusetzen. Durch die Ent-
fernungspauschale sind sämtliche Aufwendungen abgegolten. Indes können die tat-
sächlichen Kosten für öffentliche Verkehrsmittel angesetzt werden, soweit sie den als 
Entfernungspauschale abziehbaren Betrag übersteigen. Ob die für die öffentlichen 
Verkehrsmittel entstandenen Kosten höher sind als die Entfernungspauschale, ist auf den 
einzelnen Arbeitstag bezogen zu ermitteln. Darüber hinaus ist der Arbeitnehmer, der „park 
and ride“ nutzt, nicht verpflichtet, sein Wahlrecht (Entfernungspauschale oder tatsächliche 
Kosten) für beide Teilstrecken einheitlich auszuüben. Die insgesamt anzusetzende 
Entfernungspauschale ist daher teilstreckenbezogen zu ermitteln. Übersteigen die tat-
sächlichen Kosten die für die mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurückgelegte Teilstrecke 
anzusetzende Entfernungspauschale, können sie an deren Stelle angesetzt werden. 
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Familienversicherung in Gesetzlicher Krankenversicherung 
 
Für Personen, die keine eigene Krankenversicherung abgeschlossen haben und 
„familienversichert“ sind, gelten Neuerungen ab 1.1.2010: Ehegatten, Lebenspartner und 
Kinder sind u. a. nur dann beim Ehegatten, Lebenspartner, dem Vater oder bei der Mutter 
als Familienangehörige versichert, wenn ihr Gesamteinkommen regelmäßig ein Siebtel der 
monatlichen Bezugsgröße von 2.555 € (ab 2010) nicht überschreitet. Familienangehörige 
sind versichert, wenn ihr Gesamteinkommen monatlich 365 €, jährlich 4.380 € nicht über-
schreitet. Mitversichert sind auch Enkelkinder, wenn deren Einkommen die vorgenannten 
Grenzen nicht überschreitet und deren Vater oder Mutter als Kind bei den Eltern familien-
versichert ist. Familienversichert ist schließlich, wer im Rahmen geringfügiger Be-
schäftigungen monatlich nicht mehr als 400 € (jährlich 4.800 €) Gesamteinkommen bezieht 
und Anspruch auf Familienhilfe hat. 
 
 
 
 
 

Die in dieser Mandanteninformation gegebenen Hinweise können die zugrunde liegenden 
Sachverhalte oftmals nur verkürzt wiedergeben. Die Komplexität und der ständige Wandel 
der Rechtsmaterie machen es notwendig, Haftung und Gewähr auszuschließen. Wir 
empfehlen Ihnen daher, dass Sie vor Entscheidungen Ihren zuständigen Verhülsdonk-
Partner ansprechen. 

 
 
Verhülsdonk & Partner GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft 
  Tel. Fax E-Mail  

 Berlin 030 2 54 90 10 030 2 54 90 112 berlin@verhuelsdonk.de  

 Chemnitz 0371 38 38 10 0371 30 60 39 chemnitz@verhuelsdonk.de  

 Dresden 0351 8 11 80 30 0351 8 11 80 40 dresden@verhuelsdonk.de  

 Düsseldorf 0211 60 05 54 00 0211 60 05 54 90 duesseldorf@verhuelsdonk.de  

 Hamburg 040 35 52 80 980 040 35 52 80 988 hamburg@verhuelsdonk.de  

 Iserlohn 02371 82 47 17 02371 82 47 47 iserlohn@verhuelsdonk.de  

 Koblenz 0261 3 04 28 0 0261 3 04 28 188 koblenz@verhuelsdonk.de  

 Köln 0221 20 70 00 0221 20 70 022 koeln@verhuelsdonk.de  

 Krefeld 02151 8 53 90 02151 85 39 39 krefeld@verhuelsdonk.de  

 Rostock 0381 24 23 52 1 0381 24 23 52 2 rostock@verhuelsdonk.de  

www.verhuelsdonk.de 
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